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Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Unwetterschäden 
im August 2017  
 

 

Durch Unwetter am 18. und 19. August 2017 sind in vielen Teilen Bayerns, 

vor allem im Landkreis Passau, beträchtliche Schäden entstanden. Die Be-

seitigung der Schäden wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheblichen  

finanziellen Belastungen führen. Es ist daher angebracht, den Geschädigten 

durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegen-

zukommen und auf die steuerlichen Hilfsmaßnahmen durch Presseveröf-

fentlichung, Aushang im Finanzamt oder in anderer geeigneter Weise hinzu-

weisen.  

 

1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie  

 Anpassung der Vorauszahlungen 

 

1.1. Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steu-

erpflichtigen können bis zum 31.12.2017 unter Darlegung ihrer Ver-

hältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits 

fälligen oder fällig werdenden Steuern des Bundes und des Landes 

sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkom-

mensteuer (Körperschaftsteuer) stellen. Diese Anträge sind nicht 

deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen 

Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der 

Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine stren-
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gen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszin-

sen kann in der Regel verzichtet werden. § 222 Sätze 3 und 4 AO 

bleiben unberührt. 

 

1.2 Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2017 fälligen Steuern so-

wie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen sind besonders zu 

begründen. 

 

1.3 Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuld-

ners oder auf andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuld-

ner unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, soll bis zum 

31.12.2017 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen 

oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern im Sinne der 

Tz. 1.1 abgesehen werden. In den betreffenden Fällen sind die ab  

18. August 2017 bis zum 31.12.2017 verwirkten Säumniszuschläge 

für diese Steuern bis zum 31.12.2017 zu erlassen. Die Finanzämter 

können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO) re-

geln. 

 

1.4 Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 

 

2. Nachweis steuerbegünstigter Spenden 

 

2.1 Für den Nachweis der Zuwendungen, die bis zum 31.12.2017 zur 

Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerich-

tetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öffentli-

chen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines 

inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrts-

pflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt oder 

bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der ge-

nannten Zuwendungsempfänger geleistet werden, genügt der Barein-

zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug o-

der Lastschrifteinzugsbeleg) eines Kreditinstitutes oder der PC-Aus-

druck bei Online-Banking. Wird die Zuwendung über ein als Treu-

handkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines der genannten 

Sonderkonten geleistet, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbe-

leg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwenden-
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den zusammen mit einer Kopie des Barzahlungsbelegs oder der Bu-

chungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Nr. 1 

EStDV). 

2.1 Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum 

31.12.2017 über ein Konto eines Dritten an eine inländische juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts, eine inländische öffentliche 

Dienststelle oder eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreite Kör-

perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet 

werden, genügt als Nachweis die auf den jeweiligen Spender ausge-

stellte Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers, wenn 

das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Spenden 

von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und 

diesem eine Liste mit den einzelnen Spendern und ihrem jeweiligen 

Anteil an der Spendensumme übergeben wurde (§ 50 Abs. 5 EStDV). 

 

3. Verlust von Buchführungsunterlagen 

 

 Sind unmittelbar durch das Naturereignis Buchführungsunterlagen 

und sonstige Aufzeichnungen vernichtet worden oder verlorengegan-

gen, so sind hieraus steuerlich keine nachteiligen Folgerungen zu 

ziehen. 

 

4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 

 

4.1 Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit 

 

4.1.1 Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden 

 

 Soweit es sich bei den Aufwendungen zum Wiederaufbau ganz oder 

zum Teil zerstörter Gebäude (Ersatzherstellung) nicht um Erhaltungs-

aufwand handelt (vgl. Tz. 4.1.7), können auf Antrag im Wirtschafts-

jahr der Fertigstellung und in den beiden folgenden Wirtschaftsjahren 

(Begünstigungszeitraum) von den Herstellungs- oder Wiederherstel-

lungskosten Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 30 % vorge-

nommen werden. Die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG ist dabei nach der 

vor dem Schadensereignis maßgeblichen Bemessungsgrundlage, 

gemindert um eine etwa aus Anlass des Schadens vorgenommene 
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Teilwertabschreibung oder Absetzung für außergewöhnliche Abnut-

zung und erhöht um die Wiederherstellungskosten, zu berechnen. 

Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist die AfA vom Restwert 

zu bemessen (vgl. § 7a Abs. 9 EStG, R 7a Abs. 9 EStR). 

 

4.1.2 Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher Anlage-

güter 

 

 Bei beweglichen Anlagegütern, die als Ersatz für vernichtete oder 

verlorengegangene bewegliche Anlagegüter angeschafft oder herge-

stellt worden sind, können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Anschaf-

fung oder Herstellung und in den beiden folgenden Wirtschaftsjahren 

(Begünstigungszeitraum) Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 

50 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen wer-

den. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist die AfA nach dem 

Restwert und der Restnutzungsdauer zu bemessen (vgl. § 7a Abs. 9 

EStG, R 7a Abs. 10 EStR). 

 

4.1.3 Im Übrigen sind für die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 

4.1.2 die gemeinsamen Vorschriften für Sonderabschreibungen nach 

§ 7a Abs. 1, 2 und Abs. 4 bis 8 EStG anzuwenden. 

 

 Die Sonderabschreibungen nach den Tzn. 4.1.1 und 4.1.2 können 

nur in Anspruch genommen werden, wenn mit der Ersatzherstellung 

oder Ersatzbeschaffung bis zum Ablauf des dritten dem Wirtschafts-

jahr des schädigenden Ereignisses folgenden Jahres begonnen 

wurde. 

 

4.1.4 Bildung von Rücklagen 

 

 Für die Ersatzbeschaffung unbeweglicher und beweglicher Anlagegü-

ter kann auf Antrag in besonders begründeten Ausnahmefällen in 

Wirtschaftsjahren vor dem Wirtschaftsjahr der Ersatzherstellung (Tz. 

4.1.1) bzw. Ersatzbeschaffung (Tz. 4.1.2) die Bildung einer Rücklage 

zugelassen werden. Solche Ausnahmefälle können vorliegen bei au-

ßergewöhnlich hohen Teilherstellungskosten oder Anzahlungen oder 

wenn die Zulassung von Sonderabschreibungen nicht ausreicht, um 

die Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu si-

chern. Die Rücklage darf zusammen 30 % (Tz. 4.1.1) bzw. 50 % 
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(Tz. 4.1.2) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Ersatzwirt-

schaftsgüter nicht übersteigen. 

 

 Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und soweit für 

die Wirtschaftsgüter, deren Finanzierung die Rücklage erleichtern 

soll, Sonderabschreibungen vorgenommen werden können, bei be-

weglichen Wirtschaftsgütern spätestens am Schluss des ersten Wirt-

schaftsjahres, das nach der in Tz. 4.1.3 genannten Frist, also nach 

dem 31.12.2019, und bei Baumaßnahmen spätestens am Schluss 

des vierten auf den Beginn der Baumaßnahmen (Tz. 4.1.3 Abs. 2) 

folgenden Wirtschaftsjahres endet. 

 

 Die Grundsätze von R 6.5 Abs. 4 und R 6.6 Abs. 7 EStR sind anzu-

wenden. 

 

4.1.5 Die Gewinnminderung durch Sonderabschreibungen und Bildung von 

Rücklagen darf insgesamt höchstens 0,6 Mio. Euro betragen; sie darf 

in keinem Jahr 200.000 Euro übersteigen. Höhere Sonderabschrei-

bungen und Rücklagen können mit Zustimmung des Bundesministeri-

ums der Finanzen im Einzelfall zugelassen werden, wenn sie bei er-

heblichen Schäden zur Milderung der eingetretenen Notlage erforder-

lich erscheinen. Satz 1 gilt nicht für Rücklagen, die nach R 6.5 Abs. 4 

oder R 6.6 EStR gebildet werden. 

 

4.1.6 Werden für die in den Tzn. 4.1.1 bis 4.1.3 genannten Schäden Ent-

schädigungen, insbesondere aufgrund einer Versicherung, gewährt 

und werden stille Reserven nach R 6.6 EStR übertragen, so sind die 

nach diesem Erlass zulässigen Sonderabschreibungen und Rückla-

gen für die betreffenden Ersatzwirtschaftsgüter nach ihren Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Entschädigungen, 

zu bemessen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn Zuschüsse ge-

mäß R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral behandelt werden. 

 

4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und beschädigter 

beweglicher Anlagegüter 

 

 Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter Betriebsge-

bäude und beschädigter beweglicher Anlagegüter können ohne nä-

here Prüfung als Erhaltungsaufwand anerkannt werden, wenn mit der 
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Wiederherstellung innerhalb von drei Jahren nach dem schädigenden 

Ereignis begonnen wurde und die bisherigen Buchwerte fortgeführt 

werden. Das gilt bei Gebäuden nur, wenn die Aufwendungen 

70.000 Euro nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Aufwen-

dungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigun-

gen gedeckt sind. Höhere Aufwendungen können bei Gebäuden 

nach Prüfung des Einzelfalles ebenso als Erhaltungsaufwendungen 

anerkannt werden. 

 

 Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, 

als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen 

übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Ab-

setzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abset-

zung vornimmt. 

 

4.1.8 Beseitigung von Unwetterschäden am Grund und Boden 

 

 Die Aufwendungen zur Beseitigung von Unwetterschäden am Grund 

und Boden können sofort als Betriebsausgaben abgesetzt werden. 

Das gleiche gilt für Aufwendungen zur Wiederherstellung von Hofbe-

festigungen und Wirtschaftswegen, wenn der bisherige Buchwert bei-

behalten wird. 

 

4.1.9 Besondere Maßnahmen bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG  

 

 Erhaltungsaufwand i.S. der Tzn. 4.1.7, 4.1.8 und 4.2.2 größeren Um-

fangs kann auf Antrag gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. 

 

4.2 Sonderregelungen für Land- und Forstwirtschaft 

 

4.2.1 Behandlung von Versicherungsleistungen bei Ernte- oder Ertragsaus-

fällen 

 

 Landwirten, deren Gewinn gemäß § 13a EStG in der Fassung des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) ermittelt wird, 

kann die auf den Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 13a 

Abs. 4 EStG) und die auf den Gewinn der Sondernutzungen (§ 13a 

Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG) entfallende Einkommensteuer ganz oder 
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zum Teil erlassen werden, soweit durch das Schadensereignis Er-

tragsausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus Versiche-

rungsleistungen bestehen.  

 

 Versicherungsleistungen für Ernteausfälle von einjährigen Kulturen o-

der Dauerkulturen infolge des Unwetters können bei buchführenden 

Landwirten aus Billigkeitsgründen bilanzmäßig so behandelt werden, 

dass die steuerlichen Auswirkungen erst in dem Wirtschaftsjahr ein-

treten, in dem die vernichtete oder geschädigte Ernte angefallen 

wäre. In der Schlussbilanz des Wirtschaftsjahres, in dem der Scha-

den eingetreten ist, kann in diesen Fällen in Höhe des Entschädi-

gungsanspruches oder in Höhe der bereits geleisteten Entschädigun-

gen eine steuerfreie Rücklage gebildet werden. Die Rücklage ist in 

dem auf das Wirtschaftsjahr der Bildung folgenden Wirtschaftsjahr er-

folgswirksam aufzulösen. Diese Regelung kommt nicht in Betracht, 

wenn der Versicherungsfall im gleichen Wirtschaftsjahr eingetreten 

ist, in dem auch die Ernte angefallen wäre. 

 

 Bei Landwirten mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist sinn-

gemäß zu verfahren. 

 

4.2.2 Wiederanpflanzung zerstörter Obstbaumbestände und sonstiger Kul-

turen 

 

 Die Aufwendungen für die Herrichtung und Wiederanpflanzung zer-

störter Anlagen können ohne nähere Prüfung als sofort abziehbare 

Betriebsausgaben behandelt werden, wenn der bisherige Buchwert 

beibehalten wird. 

 

4.2.3 Behandlung von Entschädigungen aus Versicherungen bei Forst-

schäden 

 

4.2.3.1 Begünstigungen nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG 

 

 Zu den Einnahmen aus Holznutzungen gehören auch Entschädigun-

gen aus Versicherungen, soweit diese Entschädigungen auf den 

forstwirtschaftlichen Aufwuchs entfallen. Dies gilt auch für Entschädi-

gungsleistungen für den künftig entgehenden Holzzuwachs (vgl. 
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BFH-Urteil vom 31. Mai 1954 – BStBl. III S. 229 - ).  

 

4.2.3.2 Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 

EStR 

 

 Aus Billigkeitsgründen kann bei Versicherungsleistungen auf eine 

Aufteilung in eine Entschädigung für entgehende Einnahmen und 

Substanzverluste verzichtet werden. Soweit der Buchwert für den be-

troffenen Baumbestand beibehalten wird, können die Einnahmen ei-

ner Rücklage nach R 6.6 EStR zugeführt werden. Die Rücklage ist im 

Wirtschaftsjahr der Wiederaufforstung der Schadensflächen bis zur 

Höhe der Wiederaufforstungskosten aufzulösen, die bis zum Ablauf 

des achten auf das Schadensjahr folgenden Wirtschaftsjahrs entstan-

den sind. 

 

 Sind bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahrs Wiederaufforstungskos-

ten nicht oder nicht in Höhe der gebildeten Rücklagen entstanden, so 

ist die verbleibende Rücklage zugunsten des Gewinns dieses Wirt-

schaftsjahrs aufzulösen. 

 

 Bei nicht Buch führenden Land- und Forstwirten ist sinngemäß zu 

verfahren. 

 

4.2.3.3 Pauschale Betriebsausgaben nach § 51 EStDV 

 

 Bei Steuerpflichtigen, die pauschale Betriebsausgaben nach § 51 

EStDV in Anspruch nehmen, sind Entschädigungen aus Versicherun-

gen im Sinne der Textziffer 4.2.3.1. den Einnahmen aus Holznutzun-

gen hinzuzurechnen. Es bestehen keine Bedenken, auf solche Ent-

schädigungen § 51 Abs. 3 EStDV anzuwenden. 

 

4.2.4 Steuersatz für Kalamitätsholz bei regional größeren Schadensereig-

nissen 

 

 Für Kalamitätsholz gilt einheitlich der Steuersatz von einem Viertel 

des durchschnittlichen Steuersatzes (§ 34b Abs. 3 Nr. 2 EStG i. V. m. 

R 34b.7 Abs. 4 EStR), wenn der Schaden das Doppelte des maßgeb-

lichen Nutzungssatzes übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeitpunkt 

des Schadensereignisses gültige Nutzungssatz oder der nach R 
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34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. Begünstigt ist die 

gesamte Schadensmenge, die für das Schadensereignis anerkannt 

wurde (§ 34b Abs. 4 EStG). Für die Gewährung dieser Tarifvergünsti-

gung ist R 34b.7 Abs. 1 und 2 EStR entsprechend anzuwenden.  

 

4.2.5 Bewertung von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen bei regional 

größeren Schadensereignissen 

 

 Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich kann für 

das Wirtschaftsjahr 2017 bzw. 2017/2018 von der Aktivierung des 

eingeschlagenen und unverkauften Kalamitätsholzes ganz oder teil-

weise abgesehen werden, wenn der Schaden das Doppelte des 

maßgeblichen Nutzungssatzes übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeit-

punkt des Schadensereignisses gültige Nutzungssatz oder der nach 

R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. 

 

4.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

 

4.3.1 Beim Wiederaufbau von ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden gilt 

die für Betriebsgrundstücke in Tzn. 4.1.1, 4.1.3 und 4.1.5 getroffene 

Regelung entsprechend. Die Regelung in Tz. 4.1.5 bezieht sich auf 

alle einem Steuerpflichtigen zuzurechnenden Objekte. 

 

4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und 

am Grund und Boden können ohne nähere Nachprüfung als Erhal-

tungsaufwand behandelt werden, wenn sie den Betrag von 

70.000 Euro nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Aufwen-

dungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigun-

gen gedeckt sind. Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur inso-

weit in Betracht, als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Ent-

schädigungen übersteigen, und der Steuerpflichtige wegen des Scha-

dens keine Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirt-

schaftliche Abnutzung vornimmt. Aufwendungen größeren Umfangs 

können gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. Zur Berück-

sichtigung von Schäden an der eigengenutzten Wohnung im eigenen 

Haus vgl. Tz. 4.5. 

  

4.3.3 Die vorstehenden Regelungen gelten nur für die Wiederherstellung 

von Gebäuden und Wohnungen sowie die Beseitigung von Schäden 
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am Grund und Boden, wenn mit der Maßnahme bis zum Ablauf des 

dritten Kalenderjahres nach dem schädigenden Ereignis begonnen 

wurde. 

 

4.4 Lohnsteuer 

 

4.4.1 Unterstützungen an Arbeitnehmer 

 

 Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitneh-

mer können nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 Abs. 2 LStR ist 

auf Unterstützungen, die unwettergeschädigte Arbeitnehmer von ih-

rem Arbeitgeber erhalten, mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

 

 die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Voraus-

setzungen brauchen nicht vorzuliegen, 

 

 die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalen-

derjahr steuerfrei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht 

zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn unter Berücksichtigung 

der Einkommens- und Familienverhältnisse des Arbeitnehmers 

ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemeinen kann bei vom Un-

wetter/Hochwasser betroffenen Arbeitnehmern von einem beson-

deren Notfall ausgegangen werden. 

 

 Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zinsvor-

teilen oder in Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die vor-

stehende Regelung ebenfalls anzuwenden. Zinszuschüsse und Zins-

vorteile bei Darlehen, die zur Beseitigung von Schäden aus dem Un-

wetter aufgenommen worden sind, sind deshalb ebenfalls nach 

R 3.11 Abs. 2 LStR steuerfrei, und zwar während der gesamten Lauf-

zeit des Darlehens. Voraussetzung hierfür ist, dass das Darlehen die 

Schadenshöhe nicht übersteigt. Bei längerfristigen Darlehen sind 

Zinszuschüsse und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu einem Betrag in 

Höhe des Schadens steuerfrei. 

 

 Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 

Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, dass 

der die Leistung empfangende Arbeitnehmer durch das Unwet-

ter/Hochwasser zu Schaden gekommen ist. 
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4.4.2 Arbeitslohnspende 

 

 Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeits-

lohns oder auf Teile eines angesammelten Wertguthabens 

 

 a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Unwetter be-

troffene Arbeitnehmer des Unternehmens (Nummer 1) oder 

 

 b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto 

einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung im Sinne des 

§ 10b Abs. 1 Satz 2 EStG, 

 

 bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Ar-

beitslohns außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauf-

lage erfüllt und dies dokumentiert. 

 

 Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeich-

nen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann ver-

zichtet werden, wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht 

schriftlich erteilt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto genommen 

worden ist. 

 

 Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuer-

bescheinigung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) anzugeben. 

 

 Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkom-

mensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt werden. 

 

4.5 Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände (Wohnung, 

Hausrat, Kleidung) 

 

 Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung 

und für die Beseitigung von Schäden an der eigengenutzten Woh-

nung im eigenen Haus können im Rahmen von R 33.2 EStR als au-

ßergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Dabei ist das Feh-

len einer sogenannten Elementarschadenversicherung unschädlich; 

diese stellt keine allgemein zugängliche und übliche Versicherungs-

möglichkeit im Sinne des R 33.2 Nr. 7 EStR dar. 
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4.6 Freibetrag im Rahmen des Lohnsteuerabzugs 

 

 Die nach Tz. 4.5 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren 

Aufwendungen können gemäß § 39a Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit  

§ 39a Abs. 2 Satz 4 EStG als ein vom Arbeitslohn abzuziehender 

Freibetrag (Lohnsteuerabzugsmerkmal) ermittelt werden. 

 

5. Grundsteuer 

 

 Die Voraussetzungen für einen Erlass der Grundsteuer wegen we-

sentlicher Ertragsminderung sind in § 33 GrStG geregelt. Entspre-

chende Erlassanträge sind innerhalb der Antragsfrist des § 34 Abs. 2 

GrStG an die Gemeinden (Abschnitt 2 GrStR) zu richten. 

 

6. Gewerbesteuer 

 

 Stundungs- und Erlassanträge sind an die Gemeinden (§ 1 GewStG 

und R 1.2 GewStR) zu richten. 

 
Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der  

Finanzen. 

 

Die bei den Finanzämtern vorstellig werdenden Steuerpflichtigen sind auf 

diese Maßnahmen hinzuweisen. 

 

 

i.V.  

gez. Harald Hübner 

Ministerialdirektor  


